
Ich/Wir ermächtige(n) die o.g. Bank der Firma Brändle bis zum schriftlichen Widerruf Bankauskünfte nach Nr. 2 AGB zu er-
teilen. Der unterzeichnete Anstragsteller haftet für die eingegangenen Verbindlichkeiten selbstschuldnerisch.
Von den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen habe/n ich/wir Kenntnis genommen.

Ausgewiesen durch Personalausweis-Nr.                                                                                             (Bitte Kopie beilegen)

oder Führerschein-Nr.                                                                                               (Bitte Kopie beilegen)

Ich/Wir beantrage(n) hiermit unter Anerkennung der rückseitig aufgeführten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (sie-
he Seite 2) die Eröffnung eines Kundenkontos. Zahlungswilligkeit und Zahlungsfähigkeit sind gewährleistet. Gegen mich/
uns liegen weder Pfändungen vor, noch habe(n) ich/wir jemals eine Eidesstattliche Versicherung geleistet.

Antrag 
AUF ERÖFFNUNG EINES KUNDENKONTOS

Name

Straße

Bauvorhaben

Zahlungsart Bar

Neubau

Rechnung

Umbau

Abbuchung

Anbau Renovierung Gartenausbau

Anschrift des Bauvorhabens

Für unseren

Geschätzter Materialbedarf in €

Geb.-Datum

IBAN

Name Kontoinhabers

Name Kreditinstituts

BIC

E-Mailadresse

Telefon-Nr.

Ort

Vorname

Ort, Datum (Antragsteller) (Sachbearbeiter, Firma Brändle)

- Nachfolgendes wird von Firma Brändle ausgefüllt -

KD:

PG:

Bemerkung

KL:

SL:

SK:

SKT:

ZT:

ZA:



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Die Grundlage einer dauernden und bleibenden Geschäftsverbindung sind nicht Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, sondern Zusammenarbeit und 
gegenseitiges Vertrauen. Dennoch kommen wir nicht umhin, für alle Geschäfte mit unseren Kunden in unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
einige Punkte abweichend bzw. ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen zu regeln, indem wir zugleich Einkaufs- bzw. Auftragsbedingungen unserer 
Kunden, auch im Voraus für alle künftigen Geschäfte, hiermit ausdrücklich widersprechen.

1.  Lieferungen frei Baustelle/frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen, befahrbare Anfahrtsstraße vorausgesetzt. Ist Abladen vereinbart, wird am 
Fahrzeug abgeladen. Warenrückgabe nur nach Vereinbarung. Für Rücklieferungen und Warenumtausch können nach Abzug von Vor- und Rückfracht 
nur 80% des Warenwertes gutgeschrieben werden. Sonderbestellungen sind vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen. Paletten werden berech-
net und nach frachtfreier Rücklieferung unter Abzug von der Paletten Nützungsgebühr gutgeschrieben.

2.  Offensichtliche Mängel, Transportschäden, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind unverzüglich nach Empfang anzuzeigen; beanstandete Ware darf 
nicht verarbeitet oder eingebaut werden. Im Geschäftsverkehr mit unseren kaufmännischen Kunden gelten §§ 377 f. HGB.

3.  Soweit wir wegen Lieferung fehlerhafter Ware zur Gewährleistung gesetzlich verpflichtet sind, werden wir nach unserer Wahl nachbessern oder mangel-
frei Ersatz liefern; bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung hat unser Kunde nach seiner Wahl Anspruch auf Herabsetzung des Kauf-
preises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages.

4.  Der Kaufpreis ist bei Lieferung fällig; die Gewährung eines Zahlungszieles bedarf der Vereinbarung.
5.  Die Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Im Geschäftsverkehr mit unseren gewerblichen Kunden gelten die branchenübli-

chen Eigentumsvorbehälte gemäß den unten folgenden Ausführungen.
7.  Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit unseren vollkaufmännischen Kunden ist der Sitz unserer Firma.
8.  Die Daten der Kunden werden - soweit gesetzlich vorgeschrieben oder zur Pflege unserer Geschäftsbeziehungen erforderlich - verarbeitet und genutzt, 

personenbezogene Daten werden entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz behandelt.

Eigentumsvorbehalte im Geschäftsverkehr mit unseren gewerblichen Kunden
1.  Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und bis zur Tilgung aller aus Geschäftsverbindung bereits bestehenden Kaufpreisforde-

rungen und der im engen Zusammenhang mit der gelieferten Ware noch entstehenden Kaufpreisnebenforderungen (Verzugszinsen, Verzugsschaden 
etc.) als Vorbehaltsware Eigentum des Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und deren 
Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechsel-
mäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei 
Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet.

2.  Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus 
verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Ver-
käufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird Vorbe-
haltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 des Bürgerlichen Gesetzbuches verbunden, vermischt oder vermengt, so wird 
der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung 
Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt an den Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur 
Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, 
die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

3.  Wird Vorbehaltsware vom Käufer, allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der 
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung 
an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 35% (10% Wertabschlag, 4% § 171 I 
InsO, 5% § 171 InsO und Umsatzsteuer - von derzeit 19% - in jeweils gesetzlicher Höhe), der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit Ihm Rechte Dritter ent-
gegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den 
Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers am Miteigentum entspricht. II Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend für den verlängerten Eigentumsvorbehalt; die 
Vorausabtretung gemäß II Nr. 3 Satz 1 und 3 erstreckt sich auch auf die Saldoforderung.

4.  Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den 
Dritten oder gegen den, den es angeht, entstehenden Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ein-
schließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. II Nr. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

5.  Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück des Käufer eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der ge-
werbsmäßigen Veräußerung des Grundstückes oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen In Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit 
allen Nebenrechten ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an, II Nr. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

6.  Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und 
nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von II Nr. 3, 4 und 5 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu ande-
ren Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Käufer nicht berechtigt.

7.  Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß II Nr. 3, 4 und 5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer 
wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, 
nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzu-
zeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

8.  Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich 
unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

9.  Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder Durchführung eines außergerichtlichen Einigungsverfahrens mit 
den Gläubigern über die Schuldenbereinigung (§ 305 I Nr.1 InsO) erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der 
Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermäch-
tigung ebenfalls.

10.  Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen aus Liefergeschäften um mehr als 35% (10% Wert-
abschlag, 4% § 171 I InsO, 5 % § 171 II InsO und Umsatzsteuer In jeweils gesetzlicher Höhe), so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder 
Freigabe auf Verlangen des Käufers verpflichtet. Als realisierbarer Wert sind, sofern der Verkäufer nicht einen niedrigeren realisierbaren Wert der Vor-
behaltsware nachweist, die Einkaufspreise des Käufers oder bei Verarbeitung der Vorbehaltsware die Herstellungskosten des Sicherungsgutes bzw. des 
Miteigentumsanteils anzusetzen, jeweils abzüglich eines zulässigen Bewertungsabschlages von maximal 35% der zu sichernden Forderung (10% Wert-
abschlag, 4% 171 I InsO, 5% § 171 II InsO und Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe - zurzeit 19% -) wegen möglicher Mindererlöse. Mit Tilgung aller 
Forderungen des Verkäufers aus Liefergeschäften gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den Käufer über.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Ust.-ID: DE198034871 | HRB187 | Registergericht Nürtingen

Brändle Baustoff-Fachhandel und Baumarkt GmbH 
Heinrich-Otto-Str. 3-5 | 73240 Wendlingen
Geschäftsführer: Markus Brändle
Telefon: 07024 / 9401-0
Telefax: 07024 / 9401-29
info@braendle-baustoffe.de
www.braendle-baustoffe.de

Bankverbindungen
Bank: KSK Esslingen-Nt.
IBAN: DE 44 6115 0020 0048 9063 55
BIC: ESSLDE66XXX

Bank: VoBa Mittlerer Neckar 
IBAN: DE 54 6129 0120 0550 0520 03
BIC: GENODES1NUE
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